Allgemeine Geschäftsbedingungen

(Verkaufs- und Lieferbedingungen)

der Sonne + Strom Uli Engels GmbH (AGB)
I. Allgemeine Bestimmungen

1.
Die nachstehenden AGB gelten für alle zwischen der Sonne + Strom Uli Engels GmbH – im Folgenden Lieferant genannt – und dem Besteller geschlossenen Verträge über die Lieferung und/oder Montage von Photovoltaikanlagen nebst aller Zubehörteile.

2.
Alle Vereinbarungen zwischen Besteller und Lieferant erfolgen schriftlich. Mündliche Neben​abreden haben keine Gültigkeit.

II. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote, mündlich oder schriftlich, sind immer freibleibend und unverbindlich. Aufträge werden erst rechtsverbindlich, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. 

III. Liefertermine und Fristen

1.
Liefertermine oder –fristen bedürfen der Schriftform. Soweit von uns nicht ausdrücklich Fixtermine genannt werden, sind die Termine als vorläufige Termine genannt und wir werden jede Verschiebung mit dem Besteller zeitnah ab​stimmen. Dacharbeiten können nur bei entsprechenden Wetterbedingungen ausgeführt bzw. beendet werden. Bei Verschiebungen über einen Zeitraum von 2 Monaten hinaus hat der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

2.
Lieferung und/oder Montage durch den Lieferanten erfolgt unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern der Lieferant die unrichtige oder nicht rechtzeitige Lieferung nicht selbst zu vertreten hat.

3.
Im Falle nicht möglicher oder mehr als 48 Stunden verspäteter Selbstbelieferung informiert der Lieferant den Besteller hierüber unverzüglich. Der Lieferant ist in diesem Fall berechtigt, den Besteller mit einem Produkt vergleichbarer Art und Güte eines anderen Lieferanten zu beliefern.

IV. Subventionen, Zuschüsse

1.
Der Lieferant übernimmt keine Verpflichtung dahingehend, dass der Besteller nach Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage unver​ändert dem Grunde und der Höhe nach Anspruch auf zuvor vom Lieferanten ermittelte Einspeisevergütung, private und/oder staatliche Subventionen und/oder Zuschüsse im Zusammenhang mit der Errichtung und/oder Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage hat. Änderungen und/oder der Wegfall solcher Zuwendungen gegen zu Lasten des Bestellers.

2.
Insbesondere haftet der Lieferant im Falle einer von ihm nicht zu vertretenden verspäteten Lieferung und/oder Montage nicht dafür, dass der Besteller infolge dadurch verursachter, verspäteter Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage die vorge​nannten Vergütungen nicht oder nicht in der vorher ermittelten Höhe erhält („Fall in eine niedrigere Vergütungsstufe“).

V. Stromleistung der Photovoltaikanlage

Die mit Hilfe der dem Besteller gelieferten und/oder installierten Photovoltaikanlage zu erwirtschaftende Strommenge kann im Voraus nur unverbindlich ermittelt werden. Alle diesbezüglichen Angaben des Lieferanten sind daher nur grobe Schätzungen nach bestem Wissen. Die tatsächlich zu erwirtschaftende Stromleistung ist von verschiedenen äußeren Faktoren, wie z.B. Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung, Art und Umfang der Um​gebungsbebauung und –bepflanzung und deren Veränderung oder klimatischen Veränderungen, abhängig, die gegebenenfalls auch größere Abweichungen zu einer zuvor unverbindlich genannten Strommenge bewirken können. Der Lieferant kann daher für das Erreichen dieser Strommenge keine Gewähr übernehmen und haftet insbesondere nicht für Abweichungen, die auf die vorgenannten Faktoren zurückzuführen sind.

VI. Zahlung, Aufrechnung

1. Unsere Rechnungen sind in voller Höhe fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum, sofern nicht andere Fälligkeiten oder Skonti ausdrücklich gesondert vereinbart sind. Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verlangen.

2.
Der Besteller hat kein Recht zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen, es sei denn die von ihm zur Aufrechnung gestellten Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder vom Lieferanten unbestritten. Der Besteller darf gegenüber dem Lieferanten bestehende vertragliche Ansprüche nur nach dessen schriftlicher Zustimmung an Dritte abtreten.

VII. Eigentumsvorbehalt

1.
Der Lieferant behält sich das Eigentum an der von ihm gelieferten Photovoltaikanlage einschließlich aller Zubehörteile bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem zugrunde liegenden Vertragsverhältnis vor.

2.
Bis zum vollständigen Übergang des Eigentums auf den Besteller ist ihm eine vollständige oder teilweise Verpfändung oder Sicherungsüber​eignung der gelieferten Photovoltaikanlage einschließlich aller Zubehörteile untersagt.

3.
Der Besteller hat den Lieferanten von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in sein Eigentum unverzüglich schriftlich zu informieren. 

4.
Für den Fall der Weiterveräußerung der gelieferten und/oder montieren Photovoltaikanlage nebst Zubehör im normalen Geschäftsgang tritt der Besteller hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Lieferanten ab. Die Abtretung gilt in der Höhe des Betrages, der dem von dem Lieferanten in Rechnung gestellten Preis des Liefer-/Montagegegenstandes entspricht. 

VIII.
Mängelhaftung, Prüfpflicht, Haftungsbeschrän​kung

1.
Ist der Besteller nicht Kaufmann im Sinne des HGB, ist er verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe der Leistung diese zu überprüfen und auf eventuelle Abweichungen vom Auftragsvolumen und/oder Mängel zu untersuchen. Beanstandungen offensichtlicher Mängel müssen innerhalb dieser Frist schriftlich bei dem Lieferanten geltend gemacht werden, da die Leistung ansonsten als abgenommen gilt.

2.
Schadensersatzansprüche sind – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder mindestens mittlere Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

IX.
Verjährung

Sachmängelansprüche und sonstige, aus der Bestellung resultierende Schadensersatzansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten nach Anlieferung und/oder Montage der Photovoltaikanlage nebst Zubehör, es sei denn, das Gesetz schreibt ausdrücklich längere Fristen vor (Rückgriffsansprüche, Fälle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung sowie arglistiges Verschweigen eines Mangels).

X.
Verbraucherklausel

Ist der Besteller Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gelten den gesetzlichen Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf anstelle der Bestimmungen in III.2, VIII.1 und IX.

XI.
Schlussbestimmungen

1.
Für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und dem Lieferanten gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2.
Wenn der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist berechtigt, den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

3.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen am nächsten kommt, ersetzt werden.

Niederkassel, August 2010
